
Gemeinde Ruhpolding

Die Benutzung der Anlagen ist für aktive Mitglieder von Vereinen, die einem Landesverband 
des Deutschen Skiverbandes angehören, zu Trainingszwecken frei.

Tageskarte

Benutzung der Skirollerbahn 8,00 €         
Benutzung der Skirollerbahn und des Schießstandes 10,00 €       
Loipenbenutzung (Winter) 8,00 €         
Benutzung der Loipen und des Schießstandes 10,00 €       
Schießstandbenutzung 5,00 €         
Schießstandbenutzung (Luftgewehr) 3,00 €         
Kraftraum (Provisorium); bei Neubau pro Person 5,00 €         
Benutzung der Schanzenanlage mit Liftanlage K 90, 115 15,00 €       
Benutzung der Schanzenanlage mit Liftanlage K 65 12,00 €       
Benutzung der Schanzenanlage K 20, 40 6,00 €         
Saisonkarte Rollerbahn/Loipen und Schießstand 300,00 €     
Saisonkarte Rollerbahn/Loipen 250,00 €     
Weltrangliste SP / NK / LL / BI  Platz 1 bis 20 frei

Wettkampfgebühren (für Vereine, die dem DSV angehören)

Herstellung der Wettkampfloipen pro Wettkampf-KM 50,00 €       
Inanspruchnahme des Funktionsgebäudes (Auswertung)
pro Wettkampftag 100,00 €     
Zeitnahme ohne Bedienung 75,00 €       
EDV ohne Bedienung 100,00 €     
Kopien je Seite 0,15 €         
Lautsprecheranlage je Veranstaltung 50,00 €       

Veranstaltungen von Vereinen des Skiverbandes Chiemgau und Inngau (BSV Region III)
für alle Anlagen pro Wettkampftag-Grundgebühr 125,00 €     
Zusätzliche Loipenpräparierung und Sonderwünsche nach  Aufwand

Veranstaltungen des SC Ruhpolding nach Absprache

Sonstige Schießstandgebühren
Schießen Gästeführungen pro Person 5,00 €         
Event-Veranstaltungen pro Person 15,00 €       

Sessellift (Besucher) pro Person 3,00 €         
Grundgebühr 50,00 €       
Personalkosten incl. An- und Abfahrt pro Std./Person 30,00 €       

Bei Behörden- und Betriebsmeisterschaften, bzw. bei sonstigen Veranstaltungen kann im 
besonderen Einzelfall von den festgelegten Beträgen abgewichen werden.

Trainingsgebühren (pro Tag und Person)

Gebührenordnung
für das Trainingszentrum  Ruhpolding

gültig ab 1. Januar 2006

521-5 Gebührenordnung ab 2006


